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Stel'l u

der Deutsihen Gese]'lschaft ftir
I i chen Universi tätsa bte'i I ungen

zum § 218 StGB

Die aktuel'len Auseinandersetzungen um den § 218 StGB sowie die von der Bundes-

reg'ierung gep'lante Verschärfung im Umgang mi t der Indi kat'ionsregel ung veran-

lassen uns zu dieser Ste'llungnahme.

Ull-!srder! -g ie -er :e!rIe:e -§!le ig !!,n g-9er -§§ 218ff StcB

9egrUndgrs

Bis heute werden Geburten und Abtreibungen und damit Frauen staat'lich kon-

tro'l'liert. Das w'ichtigste Mitte'l dieser Kontro'l'le ist der § 218 SIGB, der den

Schwangerschaftsabbruch a'ls Straftat bestinrnt. Mit der seit 1976 geltenden

indikationsregelung schuf der Gesetzgeber 1ed'iglich Ausnalmen, bei denen er

unter bestinmten Voraussetzungen auf die Strafverfolgung verzichtet. Diese

Ausnahmen ändern jedoch nichts daran, daß es Frauen untersagt ist, über die

Beendigung oder Fortsetzung einer Schwangerschaft selbst zu entschejden.

Im Verlauf den vergangenen zehn Jahre hat sich zwar in e'inigen Bundes'ländern

eine Prax'is eingebürgert, die dje Entscheidung der Frauen wenigstens nicht
vö11:ig ignorierte und z.B. bei der Indikat'ionsste'l1ung für einen Schwanger-

schaftsabbruch bei der Feststellung einer schwerwiegenden Not'lage auch d'ie

subjekt'ive Einschätzung der Frau berückiichtigte. Dieser gesetzeskonforme
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Umgang mjt dem § 218 SIGB wurde jmmer wieder angefejndet. Sowohl den zur
Ablrej bung entschlossenen Frauen al s auch den Beraterinnen und Beratern
wurde unterstellt, sie gingen leichtfertig mit dem Leben um. Das jst je-
doch ejne glatte Verkehrung der Verhältn'isse. Frauen und Berater/Berate-
r j nnen wissen um die fundamental e Bedeutung der Beziehung zw'ischen Ki nd

und primärer Bezugsperson. In unserer Kultur fällt d'ie Rolle der primären

Bezugsperson fast ausschl ießl ich den Frauen zu. Unter d'iesen Bedingungen
hängt das Schicksal des Kjndes von der Fähigkeit, der Möglichkejt und der
Bereitschaft ab, mit den kjndl jchen Bedijrfnissen adäquat umzugehen. Des-

halb treffen auch jene Frauen ejne sittiiche Entsche'idung, die sich in
einer konkreten Situation gegen das Aus.tragen der Schwangerschaft ent-
sc he iden . '

Durch die Zvrangsberatung wird bereits jetzt ejne Ausejnandersetzung mit
den Konfl'ikten, die eine unger^ollte Schwangerschaft auslösen kann, keines-
wegs gefördert, sondern behindert. Mit den von der Bundesregierung geplanten
gesetzlichen Maßnahmen zur "Verbesserung der Beratung" wird die Kontrolle,
die der vorgeschriebenen Beratung auch be'i I jberaler Handhabung i;rnewohnt,
verstärkt werden. Frauen wird durch den Zwang zur Beratung die Fäh'igkeit
zu einer eigenen Entscheidung abgesprochen, und s'ie werden zu unmljndigen
l,Jesen erkl ärt.

Frauen werden durch die Zwangsberatung diszipljnier.t und dafijr zur Rechen-

schaft gezogen, sich nicht konsequent und vernijnftig der vorhandenen Ver-
hütungsm'ittel bed'ient zu haben. Ungervol l te Schwangerschaften gel ten a1 s

sel bst verschuldet, sje werden a1 s persönl iches Versagen interpretiert.
Di e menschl'iche Sexual i tät i st aber nicht ausschl ießl ich rational faßbar.
Sie wird vi elmehr auch von unbewußten l^lünschen beeinflußt. Aus d'iesem

Grunde, aber auch weil es ke'ine absolut.sicheren und zugle'ich unschädl jchen

VerhÜtungsmittel gibt, konrmt es 'immer wjeder zu ungewoll ten Schwangerschaf -
ten. Unter den gegenwirtigen gesellschaftljchen Bedingungen bedeutet die
Geburt eines Ki ndes in der Regel ejne Einschränkung der partnerschaftl ichen,
sozial en und berufl'ichen Mögl ichke'iten e'iner Frau. Das gepl ante Beratungs-
gesetz verstärkt di e Tendenz, Frauen auf di e Mutterrol I e festzul egen.

Es wird unterstel I t, daß dann, wenn der Schwangerschaftsabbruch njcht mehr

strafbär wä're, die Frauen Abtre'ibungen a1s probates Mittel der Schwanger-

schaf tsverhu-tung benutzen oder besonders spät abtre'iben wi'jrden. D'iese
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Befijrchtungen entbehren, wie z.B. die Erfahrungen in Schweden zeigen,
. ieder empirischen Grundlage. Sie entspringen einer kollektjven Phantasie,

nach der Frauen unverantwortl ich sjnd, und sobald sie n'icht mehr kon-

troll'iert werden, unsinnige und gefährl iche Dinge tun.

Der § 218 StGB ist ein schwerwiegender Eingriff in das Selbstbestimmungs-

recht der Frauen. Seine Strafbestimmungen krimjnal is'ieren Mill ionen von

Frauen. Di e exi sterrt'i el I e Entscheidung von Frauen, ungewol I te Schwanger-

schaften auszutragen oder nicht, jst njcht durch gesetzi jche Sanktjons-
androhungen beei nfl ußbar. Strafrechtsparagraphen konnten noch ni e verhj n-

dern, daß abgetrieben wurde. Sie bee'influssen aber, auf welche Wejse und

unter welchen Umständen abgetrieben wird.

!,lir fordern deshal b die ersatzlose Streichung der §§ 218 ff SIGB.
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